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Vorwort

„Es ist eine gefährliche Sache, aus deiner Tür hinauszugehen.  
Du betrittst die Straße und wenn du nicht auf deine Füße aufpasst,  

kann man nicht wissen, wohin sie dich tragen.“

J. R. R. Tolkien, Der Herr der Ringe, Die Gefährten, 1954

Reisen, auch akademische, führen regelmäßig ins Ungewisse. Sie gewinnen an 
Tiefe und Orientierung durch Begleitung und verlieren so an Gefährlichkeit. Den 
Weg hin zur Annahme der vorliegenden Arbeit als Dissertationsschrift durch die 
Juristische Fakultät der Universität Münster im Jahr 2023 habe ich nicht allein 
beschritten. 

Mein herzlichster Dank gilt zunächst meinem Promotionsbetreuer, Herrn Pro-
fessor Dr. Fabian Wittreck. Ich danke ihm nicht nur für die fachkundige Beglei-
tung des eigentlichen wissenschaftlichen Prozesses und unermüdliche Unterstüt-
zung bei Nebenprojekten: sondern auch für ein womöglich längst vergessenes 
Gespräch, das insofern diese Arbeit antizipiert, als es mich im fünften Semester 
vor dem Studienabbruch bewahrte. Heute bin ich froh, den ursprünglichen Kurs 
beibehalten zu haben. 

Ich bin Erstakademiker:in. Die Bewältigung meines Promotionsprojektes 
wurde mir auch durch die finanzielle und ideelle Förderung seitens der Hein-
rich-Böll-Stiftung ermöglicht. Hierfür bedanke ich mich sehr. Neben den „harten 
Münzen“ waren es (für das Gegenüber wohl kaum der Erinnerung werte) bloße 
Augenblicke, die für mich viel bewirkten. Insofern danke ich der Zweitbetreue-
rin Frau Professorin Dr. Michaela Hailbronner nicht nur für die kritische Ausein-
andersetzung mit meinem Manuskript, sondern auch für ihre frühe Ermutigung, 
mich generell an das Phänomen Publikation heranzuwagen, gefolgt von einer 
Einladung zum Symposium Gender Parity in Parliaments auf dem Verfassungs-
blog. Frau Professorin Dr. Susanne Baer danke ich für die richtigen Worte zur 
richtigen Zeit. Gleiches gilt für Frau Professorin Dr. Cara Röhner und Herrn Pro-
fessor Dr. Tristan Barczak.

Frau Professorin Dr. Pia Annika Lange danke ich neben wertvollen Anmer-
kungen zum Text vor allem für den Einblick in das akademische Alltagsgeschäft. 
Ihr Institut für Öffentliches Recht, Europarecht, Sozialrecht, Geschlechter- und 



VIII Vorwort

Vielfaltsdimensionen im Recht an der Universität Bremen stellt als eine der we-
nigen Ordinarien (auch) für Feministische Rechtswissenschaft hierzulande eine 
unschätzbare Bereicherung für die akademische Landschaft dar. Ein großes 
Glück, dass ich hier arbeiten und Lehre mitgestalten durfte – und das gemeinsam 
in einem tollen Team. Ein großer Dank geht auch an euch!

Ich danke weiterhin Herrn Professor Dr. Christoph Möllers für hilfreiche 
Kommentare zu einem frühen Stadium der Arbeit, Frau Professorin Dr. Silke 
Laskowski für den anregenden Austausch seit Beginn des Promotionsprojektes, 
mitunter an der Akadamie für Politische Bildung in Tutzing. Frau Professorin Dr. 
Jelena von Achenbach und Herrn Professor Dr. Ingwer Ebsen danke ich für die 
Bereitstellung ihrer Manuskripte.

Finanzielle Unterstützung für eine Forschungsreise an die University of Cali-
fornia Los Angeles, die dank ihres Schwerpunkts in den Critical Race Studies 
den intersektionalen Teil der Arbeit substantiierte, habe ich von der Heinrich 
Hertz Stiftung NRW sowie aus dem Santander Mobilitätsfond an der Universität 
Münster erhalten. Das Bundesministerium für Inneres und Heimat hat schließ-
lich einen Druckkostenzuschuss gewährt. Bei allen Mittelgebenden bedanke ich 
mich ausdrücklich. 

Für Durchsicht und äußerst hilfreiche Anmerkungen zum Manuskript bedanke 
ich mich zudem bei Frau Dr. Carolin Stix, Frau Dr. Ulrike Jürschik, Frau Dr. 
Annika Fischer-Uebler und Lucie Veith vom IM e.v. Die Bewältigung bürokrati-
scher Aufwände wäre ohne Frau Petra Fentner, Frau Emmanuelle Goodwin, Frau 
Esther Roos und Frau Linda Dieks nicht gelungen. 

Nicht zuletzt danke ich meinen Lieben dafür, dass sie mich bei Laune und 
auch meine Launen ausgehalten haben. Gemeinsam reisen ist nicht nur ungefähr-
licher, mit euch macht es auch viel mehr Spaß!
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A. Einleitung: Paritätisches Wahlrecht  
als Mehrebenenphänomen

Die vorliegende Arbeit setzt sich mit paritätischem Wahlrecht auseinander. Unter 
paritätischem Wahlrecht (auch: Paritätswahlsystem, Paritégesetz, Paritätsgesetz 
oder knapp: Parität) versteht die Rechtswissenschaft gesetzliche Quotenvorga-
ben für die Parteien bei der Erstellung von Wahlvorschlägen: für die Wahlkreis- 
oder Listenwahlvorschläge oder beide. In Rede stehen Frauenquoten, in der Re-
gel in Höhe hälftiger Quotierung.

Über paritätisches Wahlrecht diskutiert nicht nur die Forschung. Rechtswissen-
schaftliche Diskurse stehen hier mit rechtspraktischen und rechtspolitischen in 
Wechselwirkung1. Seit Frankreich im Jahr 2000 ein Paritätsgesetz2 einführte, 
vermitteln ambitionierte zivilgesellschaftliche Akteur:innen3 ein entsprechendes 
Anliegen für den deutschen Rechtsraum an die Politik. Auch die Verfassungsge-
richtsbarkeit wurde aktiviert4. Mit einem Popularklageverfahren5 vor dem Baye-
rischen Verfassungsgerichtshof im Jahr 2018 hob das „Aktionsbündnis Parité in 

1 Hierzu und zum Folgenden Rabe, in: Huggins u. a. (Hrsg.), 2021, S.  111 (113 f.).
2 Vollständig: Loi n°  2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l’égal accès des femmes 

et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, Abkürzung entnommen bei 
 Laskowski, Paritéregelung, 2014, S.  57.

3 Kräfte bündelt etwa die CEDAW-Allianz, siehe etwa dessen Alternativbericht, 2016, 
https:// im-ev.de/aktvitaeten/ (17.7.2023), S.  17; auch der djb setzt sich seit einiger Zeit für ent-
sprechende Wahlrechtsänderungen ein, https://www.djb.de/fokusthemen/paritaet (1.2.2023). – 
Die Organisationen beteiligten sich auch an den Gesetzgebungsprozessen in den Ländern, 
etwa: Frauenpolitischer Rat Land Brandenburg e. V., Ein Plädoyer für die vorgeschlagene Ge-
setzesänderung, Anlage zu: LT Bbg, AIK, 45. Sitzung, 25.5.2018, P-AIK 6/45; Landesfrauenrat 
Thüringen e. V., Stellungnahme des Landesfrauenrates Thüringen e. V. zu Siebtes Gesetz zur 
Änderung des Thüringer Landeswahlgesetztes [sic] – Einführung paritätischer Quotierung, An-
lage zu LT Thüringen, AIK, Wortprotokoll der öffentlichen Sitzung zu den Tagesordnungs-
punkten 1 und 2 vom 6.  Juni 2019; Vielfalt Leben – QueerWeg Verein für Thüringen e. V., 
Stellungnahme: Siebtes Gesetz zur Änderung des Thüringer Landeswahlgesetzes – Einführung 
der paritätische [sic] Quotierung, Anlage zu LT Thüringen, AIK, Wortprotokoll der öffentlichen 
Sitzung zu den Tagesordnungspunkten 1 und 2 vom 6.  Juni 2019; siehe auch LT Bbg, Drs.  6/ 
8210, S.  34.

4 Als strategische Prozessführung beschreibt das Penz, DÖV 2021, S.  422 (424).
5 BayVerfGH, Entsch. v. 26.3.2018, Az. Vf. 15-VII-16 (juris).

https://im-ev.de/aktvitaeten/
https://www.djb.de/fokusthemen/paritaet
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den Parlamenten“6 die Frage nach paritätischem Wahlrecht auf die genuin ver-
fassungsrechtliche Bühne. Der politische Moment war opportun: Eine Jubiliä-
umskampagne des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend zum einhundertjährigen Bestehen des Frauenwahlrechts zelebrierte nicht 
nur vergangene Erfolge für die politische Gleichberechtigung von Frauen, son-
dern spitzte das Anliegen geschlechtergerechter Teilhabe auf das passives Wahl-
recht zu7: Die deskriptive „Unterrepräsentanz“ von Frauen in den deutschen Par-
lamenten sei zumindest Indikator für Teilhabedefizite, wenn nicht gar ein „De-
mokratiedefizit“8 per se. Der Frauenanteil im Bundestag lag zu diesem Zeitpunkt 
bei 30,7  %9. Hier gründete sich im Februar 2019 eine interfraktionelle Arbeits-
gruppe, deren Ziel die Einsetzung einer Sachverständigenkommission zu Pari-
tätsgesetzen war10. Eine dem Bundestag vorgelegte Wahlprüfungsbeschwerde, 
die die nicht-paritätische Ausgestaltung des Wahlrechts bei der Wahl 2017 als 
mandatsrelevanten Wahlfehler rügte11, sollte erst in einem späteren Verfahrens-
stadium rechtswissenschaftliche Rezeption erfahren. Die Entwicklungen auf 
Landesebene waren schneller: Im Jahr 2019 erließen die Länder Thüringen12 und 
Brandenburg13 Paritätsgesetze. War der Ort der Debatte bis dahin vor allem der 
politische Raum gewesen – durch rechts- und politikwissenschaftliche Gutach-
ten und Stellungnahmen begleitet14 – stieg nach den Gesetzeserlassen die Zahl 
der genuin rechtswissenschaftlichen Veröffentlichungen zum Thema rapide an. 
Austragungsorte der Debatte um Parität waren Fachzeitschriften15 und -blogs16, 

6 Mittlerweile hat das Bündnis einen Verein gegründet, https://www.parite.eu/archiv/ (17.7. 
2023).

7 Jubiläumskampagne des BMFSFJ und der EAF Berlin, https://www.frauen-macht-politik.
de/100-jahre-frauenwahlrecht-jubilaeum/ (17.7.2023).

8 LT Bbg, AIK, 45. Sitzung, 25.5.2018, P-AIK 6/45, S.  27. 
9 Eigene Berechnung nach: Bundeswahlleiter (Hrsg.), Ergebnisse, 2017, S.  366.
10 BT Drs.  19/16485.
11 Laskowksi, Einspruch, 2017.
12 Siebtes Gesetz zur Änderung des Thüringer Landeswahlgesetzes – Einführung der pari-

tätischen Quotierung vom 30.  Juli 2019, ThGVBl. 9/19, S.  322.
13 Zweites Gesetz zur Änderung des Brandenburgischen Landeswahlgesetzes – Parité-Ge-

setz vom 12.  Februar 2019, BbgGVBl. 1/30.
14 Siehe etwa für Thüringen: Laskowksi, Paritéregelung, 2014; für Brandenburg: Demir/

Donau, Gutachten, 2018; die Anlagen zu LT Bbg, AIK, 45. Sitzung, 25.5.2018, P-AIK 6/45; 
LT Bbg. Drs.  6/9699; Parl. Beratungsdienst LT Bbg, Geschlechterparität bei Landtagswahlen, 
Gutachten, 2018. 

15 Siehe nur den Wortwechsel zwischen Morlok/Hobusch, DÖV 2019, S.  14 (14 ff.) und 
Meyer, NvWZ 2019, S.  1245 (1245 ff.), auf den Morlok/Hobusch wiederum antworteten in 
NVwZ 2019, S.  1734 (1734 ff.).

16 Nebst einzelnen Beiträgen der jungen Wissenschaft auf juWiss, etwa von Geppert, ge-
druckt als „Blog des Quartals“ in: RuP 55 (2019), S.  446 (446 ff.), siehe vor allem das digitale 

https://www.parite.eu/archiv/
https://www.frauen-macht-politik.de/100-jahre-frauenwahlrecht-jubilaeum/
https://www.frauen-macht-politik.de/100-jahre-frauenwahlrecht-jubilaeum/
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aber auch die Kommentarliteratur zum Grundgesetz und zum Bundeswahlgesetz 
kam in den folgenden Aktualisierungen zumindest um knappe Stellungnahmen 
nun nicht mehr umher. Das ist bemerkenswert, verhielt sich diese bis dahin doch 
überwiegend gar nicht oder nur in Bezug auf freiwillige Quotenmaßnahmen der 
Parteien zur Sache. Ein letztere betreffender Streit schwelte schon eine Weile, 
nämlich seit den 1980er Jahren, bevor das Bundesverfassungsgericht mit einem 
Nichtzulassungsbeschluss im Jahr 2015, der satzungsgemäße Ämterquotierun-
gen als zulässig erkannte, die Friedensglocken läutete17. Dissonanzen hingegen 
waren bald nach den Erlassen der Paritätsgesetze aus den Ländern zu verneh-
men, denn die Reaktion hierauf waren mitnichten einmütig. Die Landesverfas-
sungsgerichte aus Brandenburg18 und Thüringen19 erklärten beide Regelungen 
bald für nichtig. Die Urteile, im Fall Thüringen auch zwei für die Kritik paradig-
matischen Sondervoten, fanden wiederum das Interesse rechtswissenschaftlicher 
Auseinandersetzungen20, in denen auch Schlussfolgerungen für die Bundesebene 
angestellt wurden. Die Reaktion der Bundespolitik: die Anträge für die Sachver-
ständigenkommission im Bundestag wurden verworfen21. Nach der Bundestags-
wahl 2021 war der Frauenanteil im Bundestag auf immerhin 34,8  %22 geklettert. 
Inzwischen war die Wahlprüfungsentscheidung des Bundestags zur Wahl 201723 – 
der einen mandatsrelevanten Wahlfehler abgelehnt hatte – dem Bundesverfas-
sungsgericht vorgelegt worden. Dessen Nichtzulassungsbeschluss vom 15.  De-
zember 202024, stellt den vorläufigen Kulminationspunkt der Diskussion dar. Die 
Entscheidung löste wiederum eine eigene, weniger stürmische Besprechungs-
welle25 aus. Vieles war schon gesagt. Insgesamt ebbt die Diskussion auf Bun-

Diskussionsforum auf https://verfassungsblog.de/category/debates/gender-parity-in-parliaments- 
debates/ (17.7.2023), initiiert durch Hailbronner und Rubio-Marín.

17 BVerfG, Beschl. v. 1.4.2015 – 2 BvR 3058/14 (juris), Rn.  25 m. w. N.
18 VfgBbg, Urt. v. 23.10.2020, Az. VfgBbg 55/19 (juris), LS 1, 2; gemeinsam ergangen mit: 

VfGBbg, Urt. v. 23.10.2020, Az. VfgBbg 9/19 (juris).
19 ThVerfGH, Urt. v. 15.  Juli 2020, Az. 2/20 (juris), LS 1.
20 Hobusch, DVBl. 2020, S.  1354 (1354 ff.); Klafki, DÖV 2020, S.  856 (856 ff.); Danker, 

NVwZ 2020, 1250 (1250 ff.); Gersdorf, DÖV 2020, S.  779 ff.; Will, vorgänge 59 (3–4) (2020), 
S.  187 (187 ff.); Friehe, NVwZ 2021, S.  39 (39 ff.); Dombrowsky, SAE 1/2021, S.  1 (1 ff.); 
Classen, ZRP 2021, S.  50 (50 ff.); Edinger, DÖV 2021, S.  442 (442 ff.). 

21 BT, Plenarprotokoll 19/184, Stzg. am 9.10.2020, S.  23197 (B).
22 Eigene Berechnung nach: Bundeswahlleiter (Hrsg.), Wahl, 2021, S.  401. – Auch gegen 

diese Wahl erhob der Verein Parité in den Parlamenten Einspruch, https://www.parite.eu/ 
archiv/ (17.7.2023).

23 BT Drs.  19/9450, S.  71.
24 BVerfGE 156, 224.
25 Hillgruber, JA 2021, S.  435 (435 ff.); Valentiner, https://verfassungsblog.de/how-to- 

paritatsgesetz/, 2021 (17.7.2023); Penz, DÖV 2021, S.  422 (422 ff.); Sachs, JuS 2021, S.  897 
(897 ff.).

https://verfassungsblog.de/category/debates/gender-parity-in-parliaments-debates/
https://verfassungsblog.de/category/debates/gender-parity-in-parliaments-debates/
https://www.parite.eu/archiv/
https://www.parite.eu/archiv/
https://verfassungsblog.de/how-to-paritatsgesetz/
https://verfassungsblog.de/how-to-paritatsgesetz/
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desebene nun ab. Zwar taugt sie den Parteien in einigen Ländern jedenfalls noch 
zur politischen Profilierung – tatsächliche Ambitionen zur Einführung paritäti-
schen Wahlrechts nicht ausgeschlossen26 – ein Entwurf vom 24.  Januar 202327 
zur Bundeswahlrechtsreform, in die sich die Diskussion zu Paritätsgesetzen im 
Bundestag verlagert hatte, schweigt sich zum Thema aber aus. Obwohl die Wahl-
rechtskommission verschiedene Modelle diskutiert hatte, ließen sich mit dem 
Thema Parität nun wohl keine Mehrheiten mehr generieren28. 

Wird aus diesem Überblick hinlänglich deutlich, dass das Sujet dieser Arbeit, 
paritätisches Wahlrecht, Gegenstand nicht nur juristischer Auseinandersetzungen 
ist, evoziert das die Präzisierung des zu befriedigenden Forschungsinteresses. 
Vorab: Interesse am Thema besteht nach wie vor29 – sollte jedenfalls bestehen, 
ungeachtet politischer Mehrheitsverhältnisse, die – so auch in der Wahlrechts-
kommission – das Forderbare vom Umsetzbaren scheiden. Denn noch sind eini-
ge Fragen unbeantwortet. Der Wahlprüfungsbeschluss wurde insofern als „‚Bas-
telanleitung‘ für Paritätsgesetzgebung“ bezeichnet30. In diesem gab der Zweite 
Senat erstens zu bedenken, „warum das strenge und formale Verständnis der 
Wahlgleichheit […] durch ein materielles Verständnis ersetzt werden solle“, 
meinte zweitens, die Beschwerde hätte sich „mit den aktuellen, in Rechtspre-
chung und Literatur gezogenen Folgerungen zur Unzulässigkeit gruppen- bezie-
hungsweise geschlechterbezogener Repräsentation […] auseinandersetzen müs-
sen“, und forderte schließlich eine Darlegung des „Vorliegen[s] einer faktischen, 
auf strukturellen Bedingungen beruhenden Benachteiligung“31 ein.

Diese Arbeit widmet sich daher in einem ersten Kapitel B dem Nachweis einer 
faktischen, auf strukturellen Bedingungen beruhenden Benachteiligung von 
Frauen bei der politischen Partizipation. Analysiert werden die Bedingungen der 
Teilhabe an der institutionalisierten Politik, insbesondere die für die Parteien 
maßgeblichen Entscheidungsparameter bei der Auslese und Nominierung ihres 
politischen Personals. Dabei werden Ergebnisse politikwissenschaftlicher For-
schung herangezogen. Erhebungen qualitativer und quantitativer Natur vermit-
teln eine wirklichkeitsbezogene Perspektive auf den Status quo und Erklärungs-
modelle – das „magische Dreieck“32 nach Beate Hoecker und das Marktmodell 

26 Überblick über Gesetzesinitiativen und andere Bestrebungen in den Ländern bis zum Jahr 
2022 bei Volk, Wahlrecht, 2022, S.  37 ff. 

27 BT-Drs.  20/5370.
28 BT-Drs.  20/5357. 
29 Siehe den Ergänzungsvorschlag zum Wahlrechtsreformentwurf von Laskowski/Ferner, 

BT-Kommissionsdrs. 20(31)061 und BT-Drs.  20/5357.
30 So Mangold am 2.2.2021 auf https://twitter.com/feministconlaw/status/1356535912642 

011136 (17.7.2023).
31 BVerfGE 156, 224 (249, 256). 
32 Hoecker, Femina Politica 2/2008, S.  9 (13).

https://twitter.com/feministconlaw/status/1356535912642011136
https://twitter.com/feministconlaw/status/1356535912642011136
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nach Pippa Norris/Joni Lovenduski33 – helfen, einzelne Stränge der hier ausge-
prägten Ungleichheitsstruktur zu unterscheiden und die Passgenauigkeit von 
 Lösungsvorschlägen (wie Quoten) zu überprüfen. Koeffizienten der Formel für 
gerechtes Wahlrecht sind – ausgewiesen zuletzt durch den Wahlprüfungsbe-
schluss, s. o. – Gleichheit, Repräsentation und demokratische Partizipation. Die-
se unterliegen Variablen, die sich in den jeweiligen Lösungen abzeichnen. Pfad-
abhängigkeiten der Auslegung der Begriffe sichtbar zu machen ist ein zentrales 
Anliegen der vorliegenden Arbeit. Den Ausprägungen formaler Gleichheit im 
Grundgesetz wird vorgehalten, diese abstrahierten „von der sozialen Wirklich-
keit, ohne ihre eigene spezifisch-historische Dimension zu reflektieren“34. Ent-
springen diese doch aus der Subjektposition des „Staatsbürgers“, so entspricht es 
dem Antwortcharakter dieser Arbeit, in Anschluss an Carole Pateman die Vor-
formungen des staatsbürgerlichen Subjekts theoretischer und faktischer Art35 in 
die Lösung der Paritätsformel miteinzubeziehen. Diese Herangehensweise 
knüpft an Cara Röhners „Verfassungsaudit“ an, das in Weiterführung feministi-
scher und ökonomiekritischer Rechtskritik darauf abzielt, die (herkömmliche) 
abstrakt-individualisierende Rechtsbetrachtung als perspektivisch zu kennzeich-
nen und ihr ein relationales Gegenmodell zu Seite zu stellen36. Das bedeutet, 
bestehende gesellschaftliche Ungleichheitsstrukturen zu reflektieren sowie zu 
hinterfragen, inwieweit verfassungsrechtliche Maßstabbildungen solche repro-
duzieren37. Dieser dekonstruktivistische Ansatz wirft grundlegende Fragen zum 
Recht als Ordnungsinstrument für tatsächliche Phänomene des Zusammenlebens 
von Menschen in der Ordnungseinheit „Staat“ auf. Welche rechtlichen Kategori-
sierungen sind überhaupt haltbar? Wie Kapitel C aufzeigt, steht paritätisches 
Wahlrecht vor einem intersektionalen und anti-essentialistischen Begründungs-
problem doppelter Natur, indem es sowohl auf die rechtliche als auch die auf die 
soziale Kategorisierung „Frau“ abstellt. Mit dem postkategorialen Ansatz Susan-
ne Baers werden beiderlei Arten von Kategorisierungen hier aber nicht verwor-
fen, sondern als Konstruktionsleistungen reflektiert38. 

Eine dementsprechende Aufbereitung erfahren sodann die Begriffe  Gleichheit, 
Teilhabe und Repräsentation. Im Kapitel C wird formale materialer Gleichheit 
gegenübergestellt und die Bedeutung und Reichweite der speziellen Gleich-
heitssätze aus Art.  3 II und III 1 GG diskutiert: eine Konsequenz relationaler 

33 Norris/Lovenduski, Recruitment, 1995, S.  14 ff.
34 Röhner, DER STAAT 59 (2020), S.  421 (446).
35 Pateman, Contract, 1988, S.  93 ff.
36 Röhner, Ungleichheit, 2019, S.  15.
37 Röhner, Ungleichheit, 2019, S.  25 f. 28.
38 An MacKinnon, Yale Law Journal of Law and Feminism 4 (1991), S.  13 (15)  anknüpfend: 

Baer, Gleichheit, 1995, S.  234 f.
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Rechtsbetrachtung. Die Unterscheidung materialer und formaler Gleichheit 
wirkt sich sowohl auf die Definition der Differenzierung im Sinne der verfas-
sungsrechtlichen Gleichheitssätze als auch die Möglichkeiten der Rechtfertigung 
als differenzierend begriffener Hoheitsakte aus. Formales Gleichheitsrecht ist 
abstrakt-symmetrisch, das heißt es abstrahiert von der konkreten Wirklichkeit 
und ordnet Rechtssubjekte unter einem Oberbegriff gleich an Rechten und 
Pflichten39. Materiale Gleichheitssätze hingegen sind konkret-asymmetrisch, 
weil sie rechtliche Kategorisierungen mit der konkreten Wirklichkeit abgleichen 
und auf strukturelle Imbalancen reagieren40. Paradigmatisch ist das „Drei-Pha-
sen-Modell“41 rechtlicher Gleichheitskämpfe nach Anna Katharina Mangold, 
das unter anderem verschiedene Begriffe von Diskriminierung verortet, auf die 
Gleichheitsrecht (als Differenzierungs-, Dominierungs- oder Hierarchisierungs-
verbot) unterschiedlich reagieren kann. Kapitel D untersucht sodann die „großen 
Erzählungen“42 der Verfassung: demokratische und politische Gleichheit, Teil-
habe, Repräsentation und spürt Pfadabhängigkeiten nach. Ausgangspunkt der 
Auseinandersetzung mit dem in Rechts- und Sozialwissenschaften wesensmäßig 
umstrittenen43 Begriff der Repräsentation ist Hannah Pitkins Unterscheidung 
formaler, deskriptiver, symbolischer und substanzieller und Repräsentation44. 
Expliziert auch das Grundgesetz „Repräsentation“ nicht, so konturiert es jene 
immerhin. Die Frage nach Verfassungskonformität beschäftigt sich mit diesen 
rechtlichen Konturen. So wird zunächst die Rolle der Parteien (Art.  21 GG) und 
Abgeordneten (Art.  38 I GG) im Verfassungsgefüge aufbereitet, die im Sinne 
einer deliberativen Demokratie nach Jürgen Habermas zwischen institutionali-
sierter Politik und demokratischer Öffentlichkeit vermitteln45. Als Antwort auf 
eine historische Kontextualisierung monistischer und interessenpluralistischer 
Theorien der Gemeinwohlproduktion kommt dann feministische Repräsenta-
tionskritik aus der politischen Philosophie, der Politik- sowie  Rechtswissenschaft 
zu Wort.

Weil aufschlussreich einerseits in Bezug auf den Konnex substanzieller und 
deskriptiver Repräsentation, andererseits hinsichtlich der Potentiale und Grenzen 
sowie Voraussetzungen und Gestaltung erfolgreicher Wahlvorschlagsquoten, 
wid met sich die Untersuchung vor der Aufbereitung des juristischen Meinungs-

39 Röhner, Ungleichheit, 2019, S.  169 f.; am Beispiel der staatsbürgerlichen Gleichheit: 
Heimerl, Kandidaten, 2023, S.  117.

40 Röhner, Ungleichheit, 2019, S.  170 f.
41 Mangold, Inklusion, 2021, S.  185 ff.
42 Jestaedt, in: Depenheuer/Grabenwarter (Hrsg.), Verfassungstheorie, 2010, §  1 Rn.  34.
43 Anter, in: Stekeler-Weithofer/Zabel (Hrsg.), Republik, 2018, S.  67 (67).
44 Pitkin, Representation, 1967, S.  11 f.
45 Habermas, Faktizität, 2019, S.  349 ff., 372 f.
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standes zu Paritätsgesetzen im Bundeswahlrecht einer internationalen Untersu-
chung. Das deutsche Pochen auf eine vermeintliche Demokratiefeindlichkeit46 
von Paritätsgesetzen vermag angesichts einer Anzahl von 85 Staaten, darunter 14 
EU- Mitglieder und Beitrittskandidaten, die Legislativquoten oder reservierte Sit-
ze vorgeben, doch zu verwundern47. Jeder Quotentyp hat die Anzahl von Frauen 
in den jeweiligem Vertretungsorgan angehoben. Doch gibt es zu diesem mögli-
chen Regelungsziel nicht den einen „richtigen“ Pfad: Drude Dahlerup und Leni-
ta Freidenvall unterscheiden fast und incremental track und wie vier Fallstudien 
aus Ruanda, Mexiko, Schweden und Frankreich zeigen, steht Quotenpolitik 
inter national in Wechselbezügen zu (geschlechter-) demokratischen Standards, 
deren politischem Marktwert sowie der Unterstützung durch Verfassungsgerich-
te. Gibt es einen passgenauen Weg für das Bundeswahlrecht? Das gilt es anhand 
eines wachen Abgleichs mit der politischen Situation und verfassungsrechtlichen 
Axiomen hierzulande auszuloten48.

Auf diesen vorangestellten Analysen fußt die verfassungsrechtliche Beurtei-
lung der Zulässigkeit einer einfachgesetzlichen Quote für die von den Parteien 
vorzulegenden Wahlvorschlagslisten in Kapitel G. Hier wird sowohl Meinungs-
stand in Literatur und Rechtsprechung nachvollzogen als auch anhand der bishe-
rigen Ergebnisse Stellung – auch zur Judikatur der Landesverfassungsgerichte – 
bezogen. Das bedarf erstens Erörterungen zur (formalen und materialen) Gleich-
heit im Grundgesetz, der Bedeutung des Art.  3 II GG im Anwendungsbereich der 
Wahlrechtsgrundsätze (Art.  38 I 1 GG) und dessen Reichweite bei der Rechtfer-
tigung positiver Maßnahmen. Des Weiteren bedarf es einer Ausdifferenzierung 
demokratischer Maßgaben: der Status der Parteien (Art.  21 I GG), dem freien 
Mandat (Art.  38 I 2 2. HS GG) und der (relationalen?) Volkssouveränität (Art.  20 
II 1 GG). Ausführlich ist auch die Auseinandersetzung mit dem Begriff der Re-
präsentation. Hier wird der Fehlschluss ausgeräumt, das Prinzip der Gesamt-
repräsentation verbiete Quotierungen für die Wahlvorschläge: Denn Parität ist in 
erster Linie Teilhabemechanismus, ist deskriptive Repräsentation ohnehin ledig-
lich enabling condition substanzieller Repräsentation. Weil aber substanziell- 
deskriptive Repräsentation ein Schlüssel zur inhaltlichen Diversifizierung demo-
kratischer Diskurse sein kann, diskutiert die Arbeit in einem letzten Kapitel auch 
Lösungsvorschläge über die Geschlechterquote für die Wahllisten hinaus. 

46 Burmeister/Greve, ZG 34 (2019), S.  154 (171); Polzin, Stellungnahme, 2020, S.  2 ff.; 
Volk, Wahlrecht, 2022, S.  390.

47 Nämlich Belgien, Frankreich, Griechenland, Italien, Polen, Portugal, Slowenien,  Spanien, 
Albanien, Kroatien, Irland, Montenegro, Nordmakedonien und Serbien, IDEA, Database.

48 Klafki, DÖV 2020, S.  856 (866).
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I. Notwendig intersektional:  
demokratische Gleichheit multipliziert

Die Arbeit untersucht auch die Notwendigkeit und Potentiale von Mechanismen 
für die Verbesserung der Teilhabechancen von Menschen mit nicht-binärer Ge-
schlechtsidentität und Menschen mit Migrationsgeschichte. Wer ein „Konkurrenz-
wirrwar“49 fürchtet, sei beruhigt: Teilhaberechte für Menschen mit Migrations-
geschichte folgen dem Modell der Frauenquote und sind international erprobt. 
Ausgangspunkt ist auch hier strukturelle Benachteiligung. Anders formuliert: 
„die endlose Individualität ist sozial nicht interessant“50. Kapitel C gelingt es, 
eine entsprechende Benachteiligungsstruktur in der institutionalisierten Politik 
auf Bundesebene auch in Hinblick auf Menschen mit sogenanntem Migrations-
hintergrund51 nachzuweisen. Mit Bezügen zur Intersektionalitätsforschung52 und 
Critical Race Theory53 wird zu konstatieren sein, dass die historisch gewachse-
nen Reduktionen des staatsbürgerlichen Subjekts nicht nur patriarchalen, son-
dern auch (post-) kolonialen Logiken folgen. Auf verfassungstheoretischer Ebe-
ne werden die Begriffe der Volkssouveränität und Staatsbürgerlichkeit auf rassis-
tische Vorbedingungen hin untersucht, (materiale) Gleichheit intersektional 
analysiert; soll Recht Schutz vor Rassismus bieten, muss es Rassismus zunächst 
verstehen54. Rassismus als einem Herrschaftsverhältnis struktureller Natur kann 
Gleichheitsrecht bestmöglich durch ein Verbot auch (nicht-intendierter) Hierar-
chisierungen entgegentreten: materiale Gleichheit, die auch positive Maßnah-
men nicht ausschließt. Anders als für Frauen in Art.  3 II 2 GG lässt das Grundge-
setz einen ausdrücklichen Auftrag zur Durchsetzung faktischer Gleichheit in 
dieser Ungleichheitsdimension aber vermissen. Aus der angestrebten interdiszi-
plinären Informiertheit folgen daher Fragen an das Diskriminierungsverbot des 
Art.  3 III 1 GG. Daher diskutiert Kapitel D in Anschluss an die Ausschärfung des 
Diskriminierungsbegriffes konkret-asymmetrische Dimensionen des Art.  3 III 1 
GG, mithin dessen Tauglichkeit als Rechtfertigungsgrundlage für positive Maß-

49 Deller, Quotenregelungen, 1994, S.  142.
50 Baer im Podiumsgespräch zu: Dux u. a. (Hrsg.), FRAU.MACHT.RECHT., S.  267 ff., 

dem die Autor:in beiwohnte. Der Satz wurde in den Band nicht übernommen.
51 Kritische Einordnung des „Migrationshintergrundes“ in C. III. 1.
52 Crenshaw, University of Chicago Legal Forum 1/1989, S.  139 (140); zur Einführung: 

Winker/Degele, Intersektionalität, 2009, S.  11 ff.; aufgegriffen bei Sacksofsky, in: Herdegen u. a., 
HBVerfR, §  19 Rn.  101. – Die Intersektionalitätsanalyse verdankt die Forschung Schwarzen 
und anderen rassistisch markierten Frauen, Yuval-Davis, in: Lutz/Herrera Vivar/Supik (Hrsg.), 
Intersektionalität, 2013, S.  203 (204 f.); grundlegend und ausgesprochen lesenswert:  Combahee 
River Collective, in: Hull/Scott/Smith (Hrsg.), Black Women’s Studies, 1982, S.  13 (13 ff.).

53 Barskanmaz, Rassismus, 2019, S.  15 m. w. N.
54 Barskanmaz, Rassismus, 2019, S.  18.
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nahmen und die Abgrenzung zu Art.  3 II 2 GG in Bezug auf Differenzierungen 
anhand des Geschlechts insbesondere. Hierbei ist maßgeblich das Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts zur „Dritten Option“55, in dem der Erste Senat nicht 
nur Personen nicht-binärer Geschlechtsidentität in den Schutzbereich des Art.  3 
III 1 GG einschloss, sondern dem Diskriminierungsschutz auch ein (konkret- 
asymmetrisches) Konzept der Vulnerabilität zugrunde legte. Es obliegt Kapitel E 
und G darzulegen, wie eine paritätische Frauenquote insbesondere angesichts 
intersektionaler und anti-essentialistischer Kritik begründet werden kann. Die 
Verfassung muss sich die Frage gefallen lassen, warum sie die Vulnerabilität von 
Frauen als Frauen besonders hervorhebt, wenn doch Art.  3 III 1 GG Diskriminie-
rung gleichzeitig mehrdimensional begreift. Der Blick über die Staatengrenzen 
(Kapitel F) weitet die Perspektive für Teilhabemechanismen, die den Kompensa-
tionsgedanken diversifizieren: nested quotas und Betroffenheitskollektive. Ins-
besondere letztere bergen Potentiale auch für substanziell-deskriptive Repräsen-
tation. Die vorliegende Arbeit denkt die „klassische“ Paritätsfrage daher weiter, 
diskutiert also über eine Frauenquote für die Listenwahl hinausweisende Lösun-
gen (Kapitel H). Ein bemerkenswerter Vorstoß im deutschen Rechtsraum ist in-
sofern die Novelle des Berliner Partizipationsgesetzes, das mit nested quotas und 
einer Betroffenheitslogik operiert und als Rechtsgrundlage für Beteiligungsrech-
te an der Exekutive Art.  3 III 1 GG heranzieht.

II. Permeabilitäten der Verfassungsforschung –  
Interdisziplinarität gegen Hermetik

Nicht nur durch diesen intersektionalen Anspruch schließt die vorliegende Arbeit 
eine Forschungslücke, die auch die bis dato erschienenen Dissertationsschriften 
von Laura Volk56, Anna Gloßner57 und Valentin Martin Heimerl58 nicht bearbei-
teten. Alle drei stellen wertvolle Aktualisierungen dar, waren doch die beiden 
bisher vorliegenden Monografien59 zum Thema noch vor der Ergänzung des 
Art.  3 II GG um den Satz  2 erschienen. Die vorliegende Arbeit versteht sich nicht 
nur als intersektionale, sondern auch als interdisziplinäre Ergänzung. Sie dekon-
struiert durch ihre Ausrichtung an postkategorialer Rechtstheorie Begriffe, Funk-
tionsweisen und Diskursräume des Rechts. Sie stellt feministische Rechtswis-

55 BVerfGE 147, 1.
56 Volk, Wahlrecht, 2022. 
57 Gloßner, Paritätsgesetze, 2022.
58 Heimerl, Kandidaten, 2023.
59 Eulers, Frauen, 1991; Deller, Quotenregelungen, 1994.
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senschaft60 in die Tradition der Verfassungstheorie, der die Methode der Dekom-
ponierung verfassungsrechtlicher Axiome inhärent ist61. Sie spürt der Ratio der 
Verfassung nach62 und bedient sich der Erkenntnismethode der Falsifikation: 
Sind die „großen Erzählungen“ des Grundgesetzes widerspruchsfrei? Verfas-
sungstheorie ist wirklichkeitsbezogen, denn sie besieht die tatsächlichen Verhält-
nisse, aber auch die Geschichtlichkeit von Staat und Gesellschaft63 und betreibt 
mithin Schnittstellenmanagement64 zur Geschichts-, Politik- und Sozialwissen-
schaft. Ihr Forschungsgegenstand und die verfassungspolitische Leitfunktion 
verlangen der Verfassungstheorie notwendigerweise eine interdisziplinäre Infor-
miertheit ab65. Dasselbe gilt für die vorliegende Arbeit. Feministische (Verfas-
sungs-) Rechtsforschung wird hier insofern betrieben, als ein Fokus auf Ge-
schlechterverhältnissen liegt. Das umfasst Androzentrismuskritik, Objektivitäts-
kritik und Neutralitätskritik66. 

Die Erträge der theoretischen, interdisziplinären und internationalen67 Unter-
suchungen zu Gleichheit, Teilhabe und Repräsentation sollen aber nicht im The-
oretischen verhallen, sondern werden an den Meinungsstand zurückgespielt und 
die vordringliche Frage beantwortet: Ist Parität verfassungskonform? Die Ver-
fassungsdogmatik und mit ihr die Auslegungslehre stellt hierfür einen standardi-
sierten Methodenkanon bereit: grammatikalische, systematische, historische und 
teleologische Auslegung68. Verfassungstheorie und -dogmatik verhalten sich 
komplementär zueinander69: Als „Gebrauchswissenschaft“70 ist letztere zwar in 

60 Gerhard, in: Baer/Sacksofsky (Hrsg.), Autonomie, 2018, S.  403 (412). – Einführend in 
die Feministische Rechtswissenschaft: Holzleithner, Recht, 2002, S.  13 ff.; Greif/ Schobesberger, 
Rechtswissenschaft, 2007, S.  124 ff.; Künzel, in: Foljanty/Lembke Rechtswissenschaft, 2012, 
§  2 Rn.  4 ff.

61 Morlok, Verfassungstheorie, 1988, S.  59.
62 Jestaedt, in: Depenheuer/Grabenwarter (Hrsg.), Verfassungstheorie, 2010, §  1 Rn.  33.
63 Kirchhof, in: Isensee/ders., HStR XII, §  273, Rn.  18.
64 Jestaedt, in: Depenheuer/Grabenwarter (Hrsg.), Verfassungstheorie, 2010, §  1 Rn.  50; 

siehe auch Morlok, Verfassungstheorie, 1988, S.  34 f.
65 Jestaedt, in: Depenheuer/Grabenwarter (Hrsg.), Verfassungstheorie, 2010, §  1 Rn.  29, 65; 

Kirchhof, in: Isensee/ders., HStR XII, §  273 Rn.  2; Mangold, Inklusion, 2021, S.  360.
66 Greif/Schobesberger, Rechtswissenschaft, 2007, S.  112 ff.
67 Zum verfassungsvergleichenden Aufgabenfeld der Verfassungstheorie Morlok, Verfas-

sungstheorie, 1988, S.  32; Jestaedt, in: Depenheuer/Grabenwarter (Hrsg.), Verfassungstheorie, 
2010, §  1 Rn.  29.

68 Kirchhof, in: Isensee/ders., HStR XII, §  273 Rn.  14.
69 Jestaedt, in: Depenheuer/Grabenwarter (Hrsg.), Verfassungstheorie, 2010, §  1 Rn.  14, 

Kirchhof, in: Isensee/ders., HStR XII, §  273 Rn.  2.
 Anter, in: Stekeler-Weithofer/Zabel (Hrsg.), Republik, S.  67 (67).
70 Morlok, Verfassungstheorie, 1988, S.  40; Jestaedt, in: Depenheuer/Grabenwarter (Hrsg.), 

Verfassungstheorie, 2010, §  1 Rn.  20.
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